
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLLDES REG1ERUNGSRATES
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VOM
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Grenchen __________

Erschliessungsplan Kapelistrasse Ver
längerung Süd
Besc?hwerde; Genehmigung

Die Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen legt zur Genehmigung vor

denErschliessungsplan “Kapelistrasse Verlängerung Süd/Verlegung

Dr. Josef Girard-Strasse/FreiestraSSe“ 1 : 500.

1.

1. Der Plan lag vom 12. März bis 10. April 1987 öffentlich auf.

Der Gemeinderat wies mit Beschluss Nummer 3529 vorn 15. Septe~

ber 1987 die fünf gegen den Plan erhobenen Einsprachen ab und

beschloss den Plan.

Dieser ordnet die Verkehrsbeziehungen im Plangebiet im wesent

lichen in zwei Punkten neu:

Im Norden wird die Einmündung der Dr. Josef Girard-Strasse in

die Solothurnstrasse vom Marktplatzweg nach Osten zur Kapell

strasse verlegt; die Einmündung beim Marktplatz wird geschlos

sen.

Im Osten wird die Verzweigung Jungfrauweg/LeirndnstrasSe für

Motorfahrzeuge von Westen her geschlossen; die im Plan “Lei

men“ (RRB 3184 vom12. August 1952) zwischen Dr. Josef Girard

Strasse bis Leirnenstrasse noch durchgehend enthaltene Verbin

dungsstrasse wird neu zur Stichstrasse mit Wendehammer i~

Osten.
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Im Süden dagegen übernimmt der vorliegende Plan aus dem Plan
Leimen die Freiestrasse als durchgehend von Dr. Josef Girard
Strasse bis Leimenstrasse. Bisher war diese Strasse östlich
Dr. Josef Girard-Strasse als blosse Sackgasse erstellt worden.
Entsprechend ihrer Bedeutung erhalt die Verzweigung Freie-
strasse/Dr. Josef Girard-Strasse unter anderem von Süden her
neu zwei Abbiegespuren (eine links und eine geradeaus/rechts).

2. Gegen diesen Plan haben

Monika HUni und Max Gerber, Dr. Josef Girard-Strasse 51, Gren
chen

beim Gemeinderat erfolglos Einsprache erhoben und anschlies
send gegen dessen Entscheid rechtzeitig Beschwerde geführt.
Sie sind als Miteigentümer der Liegenschaft GB 5096 Ecke
Freiestrasse/Dr. Josef Girard-Strasse legitimiert. Sie bean
tragen

alle bestehenden Strassen in ihrer bisherigen Breite zu be
lassen

in der Freiestrasse verkehrsbehindernde Massnahmen vorzu
sehen, da diese in eine Wohnzone zu liegen komme

das gesamte Projekt auf seine UmweltvertrHglichkeit zu
überprüfen und entsprechend zu redimensionieren.

Die Gemeinde beantragt Abweisen der Beschwerde und Genehmi
gung des Planes. Mit den Parteien ist an Ort und Stelle ver
handelt worden.

Die Beschwerdeführer machen im wesentlichen geltend, ihre vor
kurzem renovierte Liegenschaft befinde sich in einer Wohn-
zone, die durch die NUhe des Migros-Einkaufszentrums bereits
heute dem Verkehr stark ausgesetzt sei; •durch die Verlange
rung der Freiestrasse nach Osten werde die Liegenschaft nun
gleich von zwei Seiten vom Verkehr beeinträchtigt; unver
ständlich sei auch, dass die Freiestrasse verbreitert werde,
um dem Lastwagenverkehr den Zugang zu einem Wohnquartier zu
ermöglichen; durch die Fahrbahnverbreiterung werde der ba
stehende Vorpiatz ihrer Liegenschaft stark beschnitten.



e3a

Die Gemeinde verweist in ihrer Entgegnung im wesentlichen auf
den vorne erwähnten Plan Leimen und auf den Strassenkatego
rienpian, in denen die Freiestrasse und die Dr. Josef Girard
Strasse beide als Sammelstrassen enthalten seien; weiter wird
bestritten, dass die Freiestrasse als Ganzes verbreitert
werde; vielmehr sei deren Fahrbahn auch im bisherigen Plan
mit 6 m sowie mit zwei Trottoirs von Je2 a Breite enthalten
gewesen; im angefochtenen Plan werde dii Fahrbahnbreite bei
behalten, aber auf der Sudseite statt des •Trottoirs ein 1 m
breiter Radweg und auf der Nordseite neben dem Trottolr eben
falls ein Radweg von zusammen 3 m •Breite vorcesehen;
schliesslich habe die Freiestrasse gemäss. Leitbild “Oeffent
licher- Verkehr“ der Gemeinde eine Buslinie aufzunehmen.

3. Bevor auf die eipzelnen Vorbringen eingegangen wird, ist daran
zu erinnern, wie weit die Kognitionsbefugnis des Regierungsra
tes als Genehmigungsbehörde und als Beschwerdeinstanz reicht:

Nach BauG § 9 Absatz 1 ist die Ortsplanung mit dem Erlass der
Nutzungspläne, wozu auch die Erschliessungspläne gehören,
Sache der Einwohnergemeinden. Diese besitzen demnach - ent
sprechend Artikel 2 Absatz 3 Bundesgesetz 0er die Ra.umplanung
(RPG) - einen verhältnismässig grossen. Ermessensspielraurn. Der
Regierungsrat ist daher gehalten, die Nutz.üngspläni zu ge
nehmigen, sofern und soweit sie nicht rechtswidrig und/oder
offensichtlich unzweckmässig sind und den Ubergeordneten Pla
nungennicht widersprechen (BauG §18). Daraus ergibt sich fUr
den Regierungsrat zunächst zwar eine grundsätzlich umfassende
Kompetenz zur UeberprUfung der Rechts- und Zweckmässigkeit;
wie aber der Begriff “offensichtlich“ bereits ausdrUckt, hat
sich der Regierungsrat zur Wahrung des den Gimeinden zustehen
den Ermessens bei der PrUfung der Zweckiässigkeit eine gewisse

-- vom Bundesgericht wiederholt gebilligte - ZurUckhaltuhg auf
zuerlegen (BGE 106 la 71), indem er nicht das eigene Ermessen
an die Stelle Jenes der Gemeinde setzen darf. Es ist Sache der
Gemeinde, unter mehreren verfUgbaren und zweckmässigen Lösun
gen die geeignete Wahl zu treffen.
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Demnach sind die Vorbringen der Beschwerdeführer wie folgt zu
würdigen:

Ihr Antrag, alle bestehenden Strassen im Plangebiet in der
bisherigen Breite zu belassen, bedeutete letztlich ein “Ein
frieren“ des bestehenden Zustandes und damit ein Nichtplanen.
Ein solches Nichttätigwerden widerspräche jedoch der den Ge
nieinden auferlegten Planungspflicht (RPG Artikel 2 Absatz 1)
und müsste zu einem Vernachlässigen der damit verundenen
Erschliessungspflicht führen (8auG §~ 28 und 101 na~ientlich
Absatz 4). Im vorliegenden Fall ist der Erschliessung~pflicht
insofern nachzukommen9 als namhafte, bisher unüberba~te und
unerschlossene Flächen vorab nördlich der Freiestrasse der
Baureife zuzuführen sind. Es war daher naheliegend und nicht
offensichtlich unzweckmässig, geschweige denn willkürlich9

dabei an die vorhandene Planung anzuknüpfen und die bereits in
Teilen erstellten Strassen wie die Freiestrasse mit einzube
ziehen. Dabei hat die Gemeinde innerhalb des vor1ie~enden
Plangebietes durchaus auch verkehrsbehindernde Nassnahmen
vorgesehen, allerdings nicht - wie es die Beschwerdeführer
gerne sähen - für die Freiestrasse, sondern fLr die Paralleli
strasse im Norden, die - nicht wie im Plan Leimen - als durch
gehende9 sondern neu als Stichstrasse angelegt werden soll.
Für ei ne solche Lösung kommt die Freiestrasse als Sammel -

strasse klarerweise nicht in Betracht; sie erschliesst nämlich

nicht - wie die Beschwerdeführer behaupten - ausschliesslich

nur eine Wohnzone, sondern ebenso eine fünfgeschossige Ge

werbezone, für deren Lastwagenverk€hr sie als Sackgasse bisher
genügen mochte, solange das restliche Gebiet unüberbaut blieb.
Die Beschwerdeführer verkennen nämlich9 dass die Gunst der nun
zu Ende gehenden Verkehrsarmut nur dem zufälligen Umstand zu
verdanken war, dass trotz so zentraler Lage und hoher Nut
zungsmöglichkeit überraschend grosse Flächen in diesem Gebiet
bisher nicht überbaut worden sind. Nachdem die Verhältnisse in
dieser Hinsicht sich nun grundlegend ändern, hatte die ~e
meinde ihrer Erschliessungspflicht nachzukommen (BauG §~ 10

Absatz 1 und 101 Absatz 4) - eine früher oder später unver
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meidliche Entwicklung, die bei Konsultation des Zonenplanes ja
unschwer vorauszusehen war.

Entgegen der Behauptung der Beschwerdefuhrer wird bei der
Freiestrasse die Gesamtbreite des öffentlichen Areals indessen
nicht vergrössert. Im Plan Leimen war die Fahrbahn mit einer
Breite von 6 m mit beidseits je einem Trottoir von 2 m vorge
sehen. Entsprechend neueren, zu begrUssenden Bestrebungen wur
den nun beidseits der Fahrbahn zusätzlich je ein Radweg von
1 m aufgenommen. Um aber die Breite von .10 m Uber alles .nicht
zu erhöhen, entschloss man sich, auf das eine Trottoir Seite
SUd zu verzichten und nur jenes auf der Nordseite. mit aus
schliess.lichem Wohnzonenanstoss beizubehalten, was planlich
durchaus gerechtfertigt erscheint, auch wenn ‚ dadurch die
eigentliche Fahrbahn etwas naher an, die .sUdseitige Liegen-
schaft der BeschwerdefUhrer heranrückt. .

Aehnlich lieg~n die Dinge auf der Westseite, an der Dr. .Jpsef
Girard-Strasse. Dort wird die Flache des im Plan Leimen. ent
haltenen Trottoirs fUr die vorne erwähnte rechte.Abbiegespur
mitverwendet; dabei ist der. Landbedarf fU,‘. das nun eqtfallende
2 m breite Trottoir grösser als fUr ‚die Abbiegespur, ‚dt,e nach
angefochtenem Plan zu rund 1.50 m auf das GrundstU.ck der Be
schwerdeføhrer zu liegen kommt. Allerdings Ist einzuräumen,

„dass damit die Fahrbahn dem Haus der BeschwerdefUhre~ letzt
lich näherrUckt. Die Beschwerdeführer haben aber auch auf das
gegenUberliegende Nigros-Einkaufszentrum hingewiesen. Eine

‚Kreuzung ohne Abbiegespuren mit entsprechend gesteigertem
stehendem Verkehr bei längeren Staukolonnen wUrde diese Situa
tion jedenfalls nicht verbessern.

Schliesslich ist festzustellen, dass Strassenpläne nicht der
UmweltverträglichkeitsprUfungspflicht unterstehen (V$G Artikel
9). ‚

Allenfalls wegfallende Bäume sind beim Landerwerb beziehungs
weise im Enteigungsverfahren vor Schätzungskommission zu ent
schädigen oder im Rahmen der Anpassungsarbeiten zu ersetzen.
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Die Beschwerde ist folglich abiuweisen, soweit darauf‘ einzu
treten ist. Die Kosten fUr Verfahren •und ~ntscheid von 400
Franken sind den BeschwerdefUhrern aufzuerlegen und mit dem
ICostenvorschuss zu verrechnen.

II.

Materiell sind noch die folgenden Bemerkungen anzubringen.

Der Erschliessungsplan sieht die Verlegung der Dr. Josef Girard
Strasse als Verlängerung der Kapellstrasse vor. Die heutige Ein
mondung. der Dr; Josef Girard-Strasse in die Solothunerstrasse
(T5) wird dadurch aufgehoben. Die Freiestrasse soll als Verbin
dung zwischen der Bahnhofstrasse uäd der Leimenstrasse ausgebaut
werden. Die neue StrassenfUhrung und Dimensionierung stutzt sich
auf das Verkehrskonzept der Stadt. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die Verlegung der Dr. Josef Girard-Strasse. Dadurch wird
der geplante Verkehrsring der Stadi geschlossen. Ein wichtiger
Schritt in Richtung Verkehrsberuhigung der Innenstadt ist damit
planungsmässig vollzogen. Die Festsetzung der Planungsidee der
Stadt Grenchen Uber die VerkehrsfUhrung im Zentrum wird damit im
Bereich sUdlich der T5 planungsmilssig abgeschlossen. Das Radweg-
und Buskonzept der Stadt sind im vorliegenden Projekt ebenfalls
berUcksi chti gt.

Die Verlegung der Dr. Jose? Girard-Strasse ist grundsätzlich
zweckm8ssig~ Damit soll die Verkehrsumlenkung auf eine peripher
gelegene Achse möglich werden. Damit werden die Voraussetzungen
geschaffen, das Zentrum verkehrsarm und fusigängerfreundlich zu
gestalten. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn
gleichzeitig mit döm Erlass der Strassenprojekte auch die pla
nuhgsi‘elevanten Massnahmen zur Vörkehrsbäruhigung im Zentrum
festgesetzt werden. Solche fehlen im vorliegenden Strassenpro
jekt. Der Stadt Grenchen wird deshalb empfohlen, bei der pla
nüngsmässigen Fe~tsetzung von Strassenprojekten in Zusammenhang
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mit Verkehrsführung und Umlenkung gleichzeitig auch - soweit der
Inhalt planungsrelevant ist - die Massnahmen zur Verkehrsberuhi

.gung im Zentrum aufzuzeigen.

Mit den Strassen- und Baulinienplänen wird für den künftigen Er
werb des erforderlichen Strassenareales ein Enteignungstttel ge
schaffen. Gleichzeitig zeigt ein solcher Erschliessungsplan auch
die maximale Beanspruchung an Land fUr den Strassenbau und den
Mindestabstand von privaten Bauten zum öffentlichen Werk. Im
urbanen Bereich ist die Strasse aber nicht nur Verkehrsraum, son

• dem setzt als städtebaulicher Raum gestalterisch wichtige Ak
• zente. Der Gestaltung des Strassenraumes kommt desha.lb.eine we

• sentliche Bedeutung zu. Durtb.gestalter.ische. Massnahmen. soll zu
dem der Innerortsbereich verdeutlicht und dqs gewünschte Ver
kehrsverhalten der Strassenbenützer beeinflusst werden.

in dieser Hinsicht stellt 4er zur Genehmigung eingecetctite Plan
ein vorab auf die Normen abgestütztes Pro3ekt dar,. ohne die
städtebaulich wichtigen Anliegen der Begrünung und Gestaltung zu
berücksichtigen. Den Bedürfnissen und Anliegen der Fussgänger
wird nur insofern Beachtung geschenkt, als dass ein 1.50 bis

• 2.50.m breites Trottoir ausgeschieden wird. Das wegen 4en guten
• . Einkaufsmöglichkeiten und der zentralen Lage. von •.Fussgängern

stark frequentierte Gebiet verlangt jedoch aus städtebaulicher
Sicht eine gewichtige Berücksichtigung der Fussgänger. Dieses
Ziel kann durch verschiedene Massnahmen wie z.B. .B.egrünung
und/oder Loslösen der Fussgängerwege .von den Fahrbahnen erreIcht
werden. Der Gestaltung des vorgesehenen Eestplatzes und des
verbleibenden Strassenstuckes der aufzuhebenden Dr. Josef
Girard-Strasse kommt als prägende Elemente des Strassenbaues
ebenfalls wichtige Bedeutung zu.

Das Planungsamt hat mit Vertretern des Stadtbauamtes die Proble
matik der noch ausstehenden Gestaltung des Strassenraumes disku
tiert. Der Baudirektor der Stadt Grenchen hat sich bereit. er
klärt, vor Baubeginn die Planung der Strasson.ra.urn~es.taltung in
Auftrag zu geben. Dabei soll insbesondere die Segrünung der
Strassenräume, des Parkplatzes und der aufgehobenen Dr. Josef
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Gi rard-Strasse studi ert werden. Im Rahmen dieser Detailplanung

ist insbesondere zu prüfen, mit welchen Verkehrsienkungs- und

ßeruhigungsmassnahmen auf das gewünschte Verhalten der Autofahrer

Einfluss genommen werden kann.

Es wird

be s c h 1 o s s e n

1. Der Erschliessungsplan (Strassen- und Baulinienpian) Kapell

strasse Süd, Verlegung Dr. Josef Girard-Strasse, Freiestrasse

der Einwohnergemeinde der Stadt Grenchen wird mit. den in den (
Erwägungen gemachten Bemerkungen genehmigt.

2. Die Absicht des Stadtbauamtes wird zur Kenntnis genommen

nachträglich die Gestaltung des Strassenraumes in Auftrag zu

geben.

3. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

Die Beschwerdeführer haben für Verfahren und Entscheid 400

Franken zu bezahlen, die mit dem Kostenvorschuss verrechnet

werden.

4. Bestehende Plane und Regiemente sind auf dem Geltungsbereich ~.

des vorliegenden Planes nicht anwendbar, soweit sie diesem

widersprechen.

Der Staatsschreiber

;_~ f? ~
~:

Kostenrechnung und

Verteiler S.9
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Kostenrechnung Monika Häni u. Max Gerber, Grenchen

Kostenvorschuss: Fr. 400.-- (v. Kto. 119.57 auf
Verfahrenskosten: Fr. 400.-- 2000.431.00 umbuchen)

Fr.

Kostenrechnung der Einwohnergemeinde Grenchen

Genehmigungsgebühr: Fr. 300.-- (Kto. 2000.431.00)
Publikationskosten: Fr. 23.-- (Kto. 2020.435.00)

Fr. 323.-- (Staatskanzlei ~r. 217)
(Kto.Krt. 111.15)

Geht an:

- Bau-Departement (2) 0/ss
- Rechtsdienst 0
- Departementssekret~ir
- Amt für Raumplanung (3), mit 1 gen. Plan
— Amt für Wasserwirtschaft
- Tiefbauamt
- Amtschreiberei Grenchen, 2540 Grenchen
- Finanzverwaltung/Debitorenbuchhaltung (2)
- Finanzverwaltung (2), zum Umbuchen
- Ammannamt der Einwohnergemeinde, 2540 Grenchen, mit 4 gen.

P1~nen (folgt später) mit Belastung im Kontokorrent/EINSCHREI
BEN

- WEH~ni und ~ax Gerber, Dr. Josef Girard-Strasse 51~ 2540 ~ren
chen EINSCHREIBEN

- Recht~nsulent der Stadt Grenchen
- Amtsblatt, Publikation:

Grenchen: Genehmigung: Erschliessungsplan bist. 1 : 500;
Kapel 1 strasse/Verl ängerung SU~; Verlegung Dr.
Josef Girard-Strasse, Freiestrasse mit 3ei~er-
kungen




